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Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Der Landrat                                                      

Fachbereich Umwelt und Ordnung 

10.09.2024 

 

Antwort zur Anfrage nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages zu den 

zukünftigen Sitzungen des Hauptausschusses 

 

1. Wie viele Asylanten, Flüchtlinge und Ankommende ohne (geklärten) Status 

sind im vergangenen Monat im Kreise RD-ECK aufgenommen worden? 

- Es wurden insgesamt 95 Schutzsuchende aus den Landesunterkünften 

zugewiesen. Hierbei handelte es ich um insgesamt 55 Asylsuchende und 

40 Personen aus der Ukraine. Zahlen über Ankommende ohne (geklärten) 

Status sind nicht bekannt. 

 

2. Wie viele der o. g. im vergangenen Monat Registrierten haben keinen 

Anspruch auf Leistungen nach AsylbLG oder SGB XII 

- Die Zahl ist nicht bekannt. 

  

3. Wie viele Abschiebungen derer, die keinen Anspruch auf o. g. Leistungen 

haben, wurden im vergangenen Monat vollzogen? 

- Diese Frage kann nicht beantwortet werden. 

 

4. Wie hoch ist die Anzahl derer, die gesetzesgemäß abgeschoben werden 

müssten? 

- Die Gesamtzahl der ausreisepflichtigen Asylbewerber beträgt 590 

Personen. Hiervon stehen 141 Personen grundsätzlich kurz- bis 

mittelfristig für aufenthaltsbeendende Maßnahmen tatsächlich zur 

Verfügung, 327 Personen kommen aus Herkunftsländern ohne 

Rückführungsmöglichkeit und bei 122 Personen besteht eine rechtliche 

Unmöglichkeit der Ausreise/ Abschiebung z.B. Anspruchsduldung zur 

Ausbildung. 

 

5. Wie viele der grundsätzlich kurz- bis mittelfristig für aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen zur Verfügung stehenden Personen wurden tatsächlich im 

vergangenen Monat abgeschoben? 

- Im vergangenen Monat wurde eine Maßnahme (für eine Person) einer 

zwangsweisen Rückführung (Abschiebung) durchgeführt. 7 Personen sind 

der bestehenden Ausreiseverpflichtung freiwillig nachgekommen und 

ausgereist. 

 

 

gez. Rennekamp 
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